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Die unternehmensverbundene Stiftung als Nachfolgemodell
Von Catarina dos Santos Firnhaber und Dr. Julia Weiler-Esser

Stiftungen spielen im Zusammenhang mit der Unternehmensnachfolge eine immer bedeutendere Rolle. In der Pra-
xis hat sich herausgestellt, dass Unternehmer*innen vor allem der Erhalt der Unternehmenssubstanz als solche und 
die Versorgung der Familie umtreibt. Aber auch die Sicherung von Arbeitsplätzen oder die Honorierung besonderer 
Mitarbeiterleistungen kann im Stifterwillen verankert sein. Die langfristig wichtigste Funktion der unternehmensver-
bundenen Stiftung ist jedoch die geregelte Unternehmensnachfolge. 

Hierfür eignet sich besonders die Konstruktion mit einer unternehmensverbundenen Familienstiftung aufgrund 
folgender hervorragender Eigenschaft: Sie bietet eine besondere Verbindung von Stabilität und Flexibilität, aus der 
vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für den Stifter entstehen. Diese lassen sich sensibel auf das persönliche Stif-
tungsanliegen und die vorhandenen Konstellationen anpassen, insbesondere im Hinblick auf Nachfolgelösungen in 
Familienunternehmen. 

Das Grundmodell der unternehmensverbundenen Stiftung in Form einer Beteiligungsträgerstiftung stellt sich wie 
folgt dar: Die Stiftung wird entweder Allein- oder Mitgesellschafterin eines Unternehmens oder einer Unterneh-
mensgruppe. Eine unternehmensverbundene Stiftung bringt für die zukunftsgerichtet agierende Unternehmerfa-
milie vor allem folgende Nutzen:

Die unternehmensverbundene Stiftung als stabiler Baustein in der Unternehmensführung

Sie vereinfacht vielfach historisch gewachsene rechtliche Strukturen eines Unternehmens, indem diese bei Über-
tragung der Anteile einmal analysiert und pragmatisch den Bedürfnissen der Familie und des Unternehmens an-
gepasst werden. Die Stiftung wird als stabiler Führungsbaustein eingesetzt. Zudem entfällt der fehleranfällige und 
kostenintensive Prozess der regelmäßig wiederkehrenden Anpassungen von Gesellschaftsverträgen, Testamenten 
und Eheverträgen im Rahmen von privaten Schicksalsschlägen. Da die Stiftung die Anteile am Unternehmen hält 
und nicht mehr die Familie, bleiben alle das Unternehmen betreffenden Verhältnisse dauerhaft stabil. 

In der Stiftungssatzung hingegen werden die im Rahmen von Erbfällen oder Scheidungen anstehenden finanziellen 
Regelungen abschließend (wenngleich auch nicht zwingend für alle Zeiten unabänderlich) geregelt. So kann die 
Unternehmerfamilie zwar dauerhaft vollständig von den Einkünften des Unternehmens profitieren und dieses – 
wenn gewünscht – auch inhaltlich lenken. Persönliche Veränderungen oder gar Krisen schlagen aber nicht mehr 
negativ bis auf das Unternehmen durch, oder gefährden es gar. Hierdurch besteht niemals die Notwendigkeit, dass 
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sich Familienangehörige, die in vielen Fällen auf die Leitung eines Unternehmens gar nicht vorbereitet wurden, 
unvorhergesehen, faktisch über Nacht, mit der Notwendigkeit konfrontiert werden, einen Nachfolger für das bis-
herige Familien- und Unternehmensoberhaupt zu finden, und sich gerade in der schweren Zeit der Trauer, mit der 
ihnen unbekannten aber existentiellen unternehmerischen Materie herumschlagen müssen. Niemand findet sich 
nach einem schweren Schicksalsschlag und dem Verlust, beispielsweise der Eltern, plötzlich in der Situation wie-
der, Gesellschafter eines Unternehmens zu sein und hierfür verantwortlich handeln zu müssen, wenn bereits die 
Stiftung Gesellschafter des Unternehmens ist, und somit in ihrem Rahmen und gemäß ihrer Satzung bereits Wege 
vorbestimmt sind, das Unternehmen sicher in die Zukunft zu tragen. 

Einen Erbfall in Bezug auf das von der Stiftung gehaltene Unternehmen gibt es in finanzieller Hinsicht gewisser-
maßen nicht mehr. Wobei dies nicht im Hinblick auf die Erbschaftssteuer gilt, die bei Stiftungen im Rahmen einer 
jedoch plan- und gestaltbaren Erbersatzsteuer anfällt. 

Gefahren von außen bei der Unternehmensnachfolge unterbinden

Feindliche Übernahmen werden ebenfalls abgewehrt, da Anteilsaufsplitterungen vermieden werden. Allein die 
Stiftung hat die Möglichkeit, das Unternehmen zu verkaufen, und das auch nur, sofern ihr diese Möglichkeit im 
Rahmen der Satzung gewährt wird. Andernfalls bleibt ein Verkauf dauerhaft ausgeschlossen. Gleichzeitig werden 
damit auch Patente und wesentliche Betriebsgrundlagen dauerhaft geschützt. 

Zudem wird die Position der Unternehmerfamilie gegenüber Banken verbessert, da die Stiftung, anders als eine 
Privatperson, unsterblich und zudem verlässlich finanzkräftig ist. Darlehensgetragene Investitionen, auch im fort-
geschrittenen Alter, sind daher für den Stifter als Vorstand seiner unternehmensverbundenen Stiftung wesentlich 
unkomplizierter zu realisieren, als für den privaten Unternehmer und Gesellschafter seines Unternehmens. 

Unternehmenswerte dauerhaft sichern

Gleichzeitig verankert die Stiftungssatzung die Unternehmenskultur und die Werte des Stifters dauerhaft in der 
Führung des Unternehmens. Insbesondere für Gesellschafter von Familienunternehmen, die dieses selbst aufge-
baut, oder wesentlich erweitert haben und in der Stiftung ihr Lebenswerk sehen, das zu einem Großteil auf ihrem 
Pioniergeist und ihrer Arbeitsweise basiert, ist die Satzung der Stiftung ein sehr geeignetes Werkzeug, die Leit-
planken auch für Beschlüsse hinsichtlich der Unternehmensleitung über ihren Tod hinaus vorzugeben und gene-
rationenübergreifend in die Zukunft zu bringen. Dies alles verleiht dem Unternehmen Stabilität und langfristige 
Planbarkeit. So wird die Attraktivität des Unternehmens auch für Fachkräfte gesteigert. 

Dabei wird die Unternehmerfamilie nicht etwa aus der Führung herausgedrängt. Nicht zuletzt eröffnet die Fami-
lienstiftung verschiedene und sehr persönlich ausgestaltbare Wege in die Unternehmensleitung, wenn dies ge-
wünscht ist, aber auch in die verschiedensten Beteiligungsformen innerhalb der Stiftung: im Rahmen des Vor-
stands, der Familienversammlung, etc. 

Die Stiftung als Einstieg für die heranwachsende Generation des Familienunternehmens

Nachfolgende Generationen können hier erste Erfahrungen mit dem Unternehmen sammeln, in das sie zukünftig 
einmal hineinwachsen wollen/sollen und beispielsweise bereits ab dem 16. Geburtstag als nicht stimmberechtigtes 
Mitglied im Rahmen der Familienversammlung die Prozesse innerhalb der Stiftung kennenlernen, und somit auch 
die Bedeutung des Unternehmens für die Familie zu verstehen. Mit wachsender persönlicher Verbundenheit und 
langjähriger Kenntnis der Situation und Entwicklung des Unternehmens entwickelt sich auch ein Verantwortungs-
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gefühl, das die Nachkommen an das Unternehmen bindet und ihren Eintritt – aufgrund von Kenntnis und Können, 
weniger aufgrund ihrer Geburt – erleichtert und für alle Beteiligten selbstverständlicher macht. Somit kann die 
Stiftung das grundlegende Verständnis der Familienmitglieder für die familiäre Gemeinschaft und Verbundenheit 
aufbauen, sowie die Bedeutung des Unternehmens und seine Entwicklung dauerhaft festigen.

Gerne verweisen wir an dieser Stelle auf unseren Auftritt in den sozialen Netzwerken LinkedIn • XING • facebook
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Catarina dos Santos ist Rechtsanwältin und verfügt über umfassen-
de Qualifikationen im Bereich der nationalen und internationalen 
Rechts- und Steuerberatung.
Sie ist Ansprechpartnerin für die Steuergestaltungsberatung, um-
fassende Steuerkonzepte und begleitende rechtliche Fragen rund 
um das Thema Stiftungen.
Ihre juristische Ausbildung hat Catarina dos Santos an der Univer-
sität zu Köln mit dem Schwerpunkt Steuerrecht und im Rechtsrefe-
rendariat mit Stationen in Aachen und Lissabon absolviert.

Dr. Julia Weiler-Esser ist Rechtsanwältin für den Bereich des Stif-
tungszivilrechts und Kunsthistorikerin. Ihre juristische Ausbildung 
hat sie an den Universitäten zu Bonn, Köln und Florenz absolviert. 
Daneben studierte sie Kunstgeschichte, worin sie zu einem Thema 
der italienischen Sakralkunst promovierte. Das zweite Staatsex-
amen legte sie am Kammergericht Berlin ab, verbunden u.a. mit 
Stationen bei der EU-Kommission (Brüssel) und dem Bundesbeauf-
tragten für Kultur und Medien.
Frau Weiler-Esser verstärkt das Team der UnternehmerKomposi-
tionen als Ansprechpartnerin für den Bereich der Satzungsgestal-
tung und begleitender gesellschaftsrechtlicher sowie familien- und 
erbrechtlicher Fragen.

https://www.linkedin.com/in/thorstenklinkner/?originalSubdomain=de
https://www.xing.com/profile/Thorsten_Klinkner
https://www.facebook.com/Unternehmerkompositionen.SinnstiftendeKonzepte/

